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§ 29 ImmolnvFG Bewertung der
Vermogenswerte

ImmolnvFG - Immobilien-Investmentfondsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Die Kapitalanlagegesellschaft fir Immobilien hat in den Fondsbestimmungen die Bewertung der
Vermogenswerte gemald 8 21 zu regeln. Fur die Bewertung sind von der Kapitalanlagegesellschaft fir Immobilien
mindestens zwei von ihr und der Depotbank unabhangige, fachlich geeignete Sachverstandige fir das Fachgebiet
der Immobilienschatzung und -bewertung beizuziehen. Die Bestellung der Sachverstandigen erfolgt durch die
Geschaftsleitung der Kapitalanlagegesellschaft fur Immobilien im Einvernehmen mit der Depotbank und mit
Zustimmung des Aufsichtsrates der Kapitalanlagegesellschaft fir Immobilien. Fir die unabhangigen
Sachverstandigen gelten die AusschlieBungsgrinde des § 62 BWG, mit Ausnahme von § 62 Z 6a BWG, sinngemaR.
Fur Fehlverhalten der Sachverstandigen haften neben den Sachverstandigen auch die Kapitalanlagegesellschaft
flr Immobilien und die Depotbank zur ungeteilten Hand und zwar wie fur einen Erfullungsgehilfen gemanR
§ 1313a ABGB.

2. (2)Die Bewertung der Vermdgenswerte gemaR § 21 hat nach den allgemein anerkannten Bewertungsgrundsatzen
und mindestens einmal jahrlich zu erfolgen, jedenfalls aber bei Erwerb, Veraul3erung oder Belastung derartiger
Vermdgenswerte, bei Anordnung einer Bewertung durch die Depotbank aus besonderem Anlass sowie in
sonstigen, in den Fondsbestimmungen vorgesehenen Fallen. Den jeweiligen Berechnungen fur die
Wertermittlung des Immobilienfonds und seiner Anteile ist der arithmetische Mittelwert der zum gleichen
Stichtag erfolgten Bewertungen der zwei oder mehreren Sachverstandigen gemal3 Abs. 1 zu Grunde zu legen.

3. (3)Bei einer Beteiligung nach § 23 hat die Kapitalanlagegesellschaft fir Immobilien in den
Vermdgensaufstellungen (Rechenschaftsberichten/Halbjahresberichten) die Angaben fir die einzelnen
Grundsticke und sonstigen Vermogensgegenstande der Grundsticks-Gesellschaft aufzufihren, als ob es sich um
eine Direktveranlagung des Fonds handeln wirde, und besonders zu kennzeichnen. Zusatzlich sind anzugeben:

1. 1.Firma, Rechtsform und Sitz der Grundstucks-Gesellschaft,

2. 2.das Gesellschaftskapital,

3. 3.die H6he der Beteiligung und der Zeitpunkt ihres Erwerbs durch die Kapitalanlagegesellschaft fur
Immobilien und

4. 4.Zahl und Betrage der durch die Kapitalanlagegesellschaft fir Immobilien oder Dritte nach8 24 gewahrten
Darlehen.

4. (4)Der Bankprufer der Kapitalanlagegesellschaft fur Immobilien hat bei der Griindung und in der Folge jeweils bei
der Prifung des Rechenschaftsberichtes Stellung zu nehmen, ob die Sachverstandigen seines Erachtens gemald
Abs. 1 ordnungsgemald bestellt worden sind und die Ubrigen Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 vorliegen. Wenn
nach der Wahrnehmung des Bankprtifers diese Voraussetzungen fehlen oder wegfallen, so hat er hierliber der
Depotbank und der Finanzmarktaufsichtsbehdérde unverziglich zu berichten. Die Finanzmarktaufsichtsbehérde
trifft keine Haftung fur die Auswahl und die Eignung der Sachverstandigen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/immoinvfg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/62
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/62
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1313a
https://www.jusline.at/gesetz/immoinvfg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/immoinvfg/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/immoinvfg/paragraf/24

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 29 ImmoInvFG Bewertung der Vermögenswerte
	ImmoInvFG - Immobilien-Investmentfondsgesetz


